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§ 1 
Einzelhandel, Einrichtungen, sonstige Stätten

(1)	Sämtliche	Verkaufsstellen	des	Einzelhandels	sind	geschlossen.	
Ein	Verkauf	mittels	Lieferdiensten	oder	Abholung	bleibt	gestattet.	
Nicht	betroffen	von	den	Schließungen	sind:	Einzelhandelsbetrie-
be	 für	 Lebensmittel,	 Wochenmärkte,	Abhol-	 und	 Lieferdienste,	
Getränkemärkte,	Apotheken,	Sanitätshäuser,	Drogerien,	Tankstel-
len,	Banken	und	Sparkassen,	Poststellen,	Zeitungsverkauf,	Tabak-	
und	Genusswaren,	Tierbedarfsmärkte	und	Blumenläden.

(2)	Bau-	und	Gartenbaumärkte	sind	geschlossen.	Dies	gilt	nicht	
für	den	Verkauf	an	gewerbliche	Kunden.	Ein	Abhol-	und	Liefer-
service	für	gewerbliche	und	private	Kunden	ist	möglich.

(3)	Der	Großhandel	ist	von	der	Schließung	nach	Absatz	1	und	2	
nicht	betroffen.

(4)	Dienstleistungsbetriebe,	Handwerksbetriebe	sowie	Handwerks-
betriebe	mit	angeschlossenem	Verkauf	können	ihren	Betrieb	fort-
setzen.	Gleiches	gilt	für	Betriebe	des	Heilmittelbereichs	(Physiothe-
rapie,	Ergotherapie,	Logopädie	und	Podologie),	soweit	die	Behand-
lungen	 medizinisch	 notwendig	 sind.	 Dienstleistungsbetriebe	 im	
Bereich	der	Körperpflege	wie	Friseure,	Kosmetikstudios,	Massage-
praxen,	Nagelstudios,	Sonnenstudios,	Tattoo-Studios	und	ähnliche	
Betriebe,	bei	denen	eine	körperliche	Nähe	unabdingbar	ist,	werden	
geschlossen.

(5)	In	allen	Verkaufsstellen	und	Betrieben,	insbesondere	solchen	
mit	Publikumsverkehr,	sind	die	gestiegenen	Hygieneanforderun-
gen	einzuhalten	und	wirksame	Schutzmaßnahmen	für	Mitarbeiter	
und	Besucher	umzusetzen.	Der	Betrieb	der	von	der	Ausnahmere-
gelung	betroffenen	Einrichtungen	 ist	 nur	 zulässig,	wenn	 in	den	
Räumen	und	im	umfriedeten	Bereich	mit	Publikumsverkehr	fol-
gende	Auflagen	umgesetzt	werden:

1.	 Einhaltung	von	Abstandsregelungen	von	mindestens	2	Metern	
Abstand	zu	anderen	Personen,

2.	 Zugangsbeschränkungen	 oder	 Einlasskontrollen,	 die	 insbe-
sondere	bei	großen	Supermärkten	sicherstellen,	dass	 sich	 je	
10	Quadratmeter	Verkaufsfläche	nur	je	ein	Kunde	mit	einem	
Einkaufswagen	im	Geschäft	aufhält,

3.	 ein	verstärktes	Reinigungs-	und	Desinfektionsregime,

4.	 Information	der	Kunden	über	gut	sichtbare	Aushänge	und	ge-
gebenenfalls	regelmäßige	Durchsagen	über	die	Verpflichtung	
zur	Abstandsregelung	und	zur	Einhaltung	der	Schutzmaßnah-
men;	bei	Zuwiderhandlungen	sind	unverzüglich	Hausverbote	
auszusprechen.

5.	 Aus	hygienischen	Gründen	wird	eine	bargeldlose	Bezahlung	
dringend	empfohlen.

(6)	Für	die	 in	Absatz	1	genannten	Einzelhandelsbetriebe	 ist	das	
Sonntagsverkaufsverbot	 aus	 dringendem	 öffentlichem	 Interesse	
im	Sinne	von	§	11	Ladenöffnungsgesetz	M-V	durch	die	zuständi-
gen	Landräte	und	Oberbürgermeister	der	kreisfreien	Städte	aufzu-
heben.

(7)	 Bars,	 Clubs,	 Diskotheken,	 Kneipen	 und	 ähnliche	 Betriebe	
werden	für	den	Publikumsverkehr	geschlossen.	Gleiches	gilt	für	
Theater,	Opern,	Konzerthäuser,	Museen	und	ähnliche	Einrichtun-
gen,	 Fahrschulen	 und	 die	 technische	 Prüfstelle	 im	 Bereich	 des	
Fahrerlaubniswesens,	 Messen,	 Ausstellungen,	 Kinos,	 Freizeit-	
und	Tierparks	und	Anbieter	von	Freizeitaktivitäten	(drinnen	und	
draußen),	 Spielplätze	 (drinnen	 und	 draußen),	 Spezialmärkte,	
Spielhallen,	Spielbanken,	Wettannahmestellen	und	ähnliche	Ein-
richtungen,	Prostitutionsgewerbe,	Bordelle	und	ähnliche	Einrich-
tungen,	den	Sportbetrieb	auf	und	in	allen	öffentlichen	und	privaten	
Sportanlagen,	 Sportboothäfen,	 Schwimm-	 und	 Spaßbäder,	 Fit-
nessstudios	und	ähnliche	Einrichtungen.

§ 1a 
Kontaktverbot

(1)	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 haben	 Kontakte	 zu	 anderen	 Men-
schen	außer	zu	den	Angehörigen	des	eigenen	Hausstandes	auf	ei-
ne	absolut	notwendige	Personenanzahl	zu	reduzieren.	In	der	Öf-
fentlichkeit	ist,	wo	immer	möglich,	zu	anderen	als	den	in	Satz	1	
genannten	Personen	ein	Mindestabstand	von	2	Metern	einzuhal-
ten.

(2)	Der	Aufenthalt	im	öffentlichen	Raum	ist	nur	alleine,	mit	einer	
weiteren	 nicht	 im	 Haushalt	 lebenden	 Person	 oder	 im	 Kreis	 der	
Angehörigen	des	eigenen	Hausstandes	gestattet.	Der	Weg	zur	Ar-
beit,	zur	Notbetreuung,	Einkäufe,	Arztbesuche,	Teilnahme	an	Sit-
zungen,	erforderlichen	Terminen	und	Prüfungen,	Hilfe	für	andere	
oder	individueller	Sport	und	Bewegung	an	der	frischen	Luft	sowie	
andere	notwendige	Tätigkeiten	bleiben	weiter	möglich.

§ 2 
Gaststätten

(1)	Gaststätten	im	Sinne	des	§	1	des	Gaststättengesetzes	sind	für	
den	Publikumsverkehr	geschlossen.

(2)	Ausgenommen	 sind	die	Belieferung,	die	Mitnahme	und	der	
Außer-Haus-Verkauf.	Hierbei	ist	sicherzustellen,	dass

Verordnung der Landesregierung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung  
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1.	 ein	Abstand	von	mindestens	2	Metern	zu	anderen	Personen	
eingehalten	wird,

2.	 im	öffentlichen	Bereich	kein	Verzehr	in	einem	Umkreis	von	
weniger	als	50	Metern	zum	Abgabeort	stattfindet	und

3.	 sich	je	10	Quadratmeter	Verkaufsfläche	nur	ein	Kunde	im	Ge-
schäft	aufhält.

(3)	Gastronomische	Angebote	in	Beherbergungsbetrieben	sind	für	
Übernachtungsgäste	zulässig,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Ab-
satzes	2	Nummer	1	eingehalten	werden.

(4)	Nicht-öffentlich	 zugängliche	Personalrestaurants	und	Kanti-
nen	können,	sofern	dies	zur	Aufrechterhaltung	des	Betriebs	erfor-
derlich	ist,	betrieben	werden,	sofern	ein	Abstand	von	mindestens	
2	Metern	zwischen	den	Personen	gewährleistet	ist.

(5)	Die	gestiegenen	hygienischen	Anforderungen	müssen	einge-
halten	werden.	Aus	hygienischen	Gründen	wird	eine	bargeldlose	
Bezahlung	dringend	empfohlen.

§ 3 
Beherbergung

Betreibern	von	Beherbergungsstätten	gemäß	§	2	Absatz	1	Beherber-
gungsstättenverordnung,	wie	z.	B.	Hotels	und	Pensionen,	und	von	
vergleichbaren	Angeboten,	 Campingplätzen,	Wohnmobilstellplät-
zen	sowie	privaten	und	gewerblichen	Vermietern	von	Ferienwoh-
nungen	und	vergleichbaren	Angeboten,	wie	z.	B.	homesharing,	ist	
es	untersagt,	Personen	zu	touristischen	Zwecken	zu	beherbergen.	
Gäste,	die	bereits	angereist	sind,	haben	ihren	Urlaub	unverzüglich	
zu	beenden	und	abzureisen.

§ 4 
Reisen nach Mecklenburg-Vorpommern

(1)	Alle	Reisen	in	das	Gebiet	des	Landes	Mecklenburg-Vorpom-
mern	sind	untersagt,	soweit	die	folgenden	Absätze	nichts	anderes	
bestimmen.

(2)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	ihren	ersten	
Wohnsitz	(Haupt-	oder	alleinige	Wohnung	nach	dem	Bundesmel-
degesetz)	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 oder	 im	 Amt	 Neuhaus	
haben	oder	in	Mecklenburg-Vorpommern	eine	allgemeinbildende	
Schule,	berufliche	Schule	oder	Schule	für	Erwachsene	besuchen	
oder	an	einer	Hochschule	im	Sinne	des	§	1	Landeshochschulge-
setz	immatrikuliert	sind.

(3)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Reisen,	die	für	die	Aus-
übung	beruflicher	Tätigkeiten	zwingend	erforderlich	sind.

(4)	Das	Verbot	 in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Anlässe,	bei	denen	die	
Anwesenheit	der	reisenden	Person	zwingend	erforderlich	ist	aus	
rechtlichen	Gründen	(Beispiel:	Zeugenaussage	vor	Gericht)	oder	
zur	Erfüllung	einer	moralischen	Verpflichtung	(Beispiel:	Teilnah-
me	an	der	Beisetzung	eines	nahen	Verwandten).

(5)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Reisen	zu	privaten	Besu-
chen	 bei	 Familienangehörigen	 (Kernfamilie),	 die	 ihren	 ersten	

Wohnsitz	(Haupt-	oder	alleinige	Wohnung	nach	dem	Bundesmelde-
gesetz)	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 haben.	 Familienangehörige	
(Kernfamilie)	sind	hierbei	Ehegatten,	eingetragene	Lebenspartner,	
Lebensgefährten,	Kinder,	Eltern	und	Großeltern.	Ein	solcher	Fami-
lienbesuch	ist	jeweils	auch	zusammen	mit	dem	Ehegatten,	eingetra-
genen	Lebenspartner	oder	Lebensgefährten	möglich,	sofern	häusli-
che	Gemeinschaft	besteht.

(6)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Umzüge	nach	Mecklen-
burg-Vorpommern,	die	unaufschiebbar	sind.

(7)	Personen,	die	sich	innerhalb	der	letzten	14	Tage	vor	dem	beab-
sichtigten	Besuch	in	einem	internationalen	Risikogebiet	oder	in	ei-
nem	besonders	betroffenen	Gebiet	der	Bundesrepublik	Deutschland	
aufgehalten	haben,	ist	für	die	Dauer	von	14	Tagen	ab	Rückkehr	aus	
diesen	Ländern	bzw.	diesen	Gebieten	eine	Reise	nach	Absatz	3	und	
Absatz	5	untersagt.	Die	Einstufung	der	Risikogebiete	richtet	sich	
nach	den	tagesaktuellen	Festlegungen	des	Robert-Koch-Instituts.

(8)	 Personen,	 die	 sich	 in	 Mecklenburg-Vorpommern	 aufhalten	
und	für	die	keine	Ausnahme	nach	den	Absätzen	2	bis	6	gilt,	haben	
unabhängig	vom	Tag	ihrer	Einreise	das	Land	Mecklenburg-Vor-
pommern	unverzüglich	zu	verlassen.

§ 4a 
Reisen innerhalb von Mecklenburg-Vorpommern

(1)	Für	den	Zeitraum	von	Freitag,	10.	April	2020,	00:00	Uhr,	bis	
Montag,	13.	April	2020,	24:00	Uhr,	ist	es	den	Einwohnern	Meck-
lenburg-Vorpommerns	untersagt,	tagestouristische	Ausflüge,	etwa	
auf	die	Ostseeinseln,	an	die	Ostseeküste	und	an	die	Mecklenbur-
gische	Seenplatte,	zu	unternehmen.	Spaziergänge,	Sport	und	Be-
wegung	 im	 Freien,	 vorrangig	 im	 Umfeld	 des	 eigenen	Wohnbe-
reichs,	sind	ausdrücklich	gestattet.

(2)	Vom	Verbot	des	Absatzes	1	sind	insbesondere	nicht	erfasst:

a)	 die	 Inanspruchnahme	 medizinischer	 und	 veterinärmedizini-
scher	Versorgungsleistungen	sowie	der	Besuch	bei	Angehöri-
gen	helfender	Berufe,	soweit	dies	medizinisch	dringend	erfor-
derlich	ist	(z.	B.	Arztbesuch,	medizinische	Behandlungen),

b)	 Versorgungsgänge	für	Gegenstände	des	täglichen	Bedarfs,

c)	 Reisen	zu	privaten	Besuchen	bei	Familienangehörigen	(Kern-
familie),	 die	 ihren	 ersten	 Wohnsitz	 (Haupt-	 oder	 alleinige	
Wohnung	 nach	 dem	 Bundesmeldegesetz)	 in	 Mecklenburg-
Vorpommern	 haben.	 Familienangehörige	 (Kernfamilie)	 sind	
hierbei	 Ehegatten,	 eingetragene	 Lebenspartner,	 Lebensge-
fährten,	Kinder,	Eltern	und	Großeltern.	Ein	solcher	Familien-
besuch	ist	jeweils	auch	zusammen	mit	dem	Ehegatten,	einge-
tragenen	 Lebenspartner	 oder	 Lebensgefährten	 möglich,	 so-
fern	häusliche	Gemeinschaft	besteht,

d)	 die	 notwendige	 Begleitung	 von	 unterstützungsbedürftigen	
Personen	und	Minderjährigen,

e)	 die	 Begleitung	 Sterbender	 sowie	 Beerdigungen	 im	 engsten	
Familienkreis,

f)	 Handlungen	zur	Versorgung	von	Tieren.
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§ 5 
Betretungseinschränkungen für Einrichtungen  

nach SGB VIII

(1)	Der	Besuch	von	stationären	und	teilstationären	Einrichtun-
gen	der	Kinder-	und	Jugendhilfe	sowie	Einrichtungen	der	Ein-
gliederungshilfe	 für	 Kinder	 und	 Jugendliche	 gemäß	 §§	 45	 ff.	
SGB	VIII,	ist	für	solche	Besucherinnen	und	Besucher,	die	sich	
innerhalb	der	letzten	14	Tage	vor	dem	beabsichtigten	Besuch	in	
einem	internationalen	Risikogebiet	oder	in	einem	besonders	be-
troffenen	 Gebiet	 der	 Bundesrepublik	 Deutschland	 aufgehalten	
haben,	für	die	Dauer	von	14	Tagen	ab	Rückkehr	aus	diesen	Län-
dern	bzw.	diesen	Gebieten	untersagt.	Die	Einstufung	der	Risiko-
gebiete	 richtet	 sich	 nach	 den	 tagesaktuellen	 Festlegungen	 des	
Robert-Koch-Instituts.

(2)	 Die	 unter	Absatz	 1	 genannten	 Institutionen	 haben	 jede	 Be-
sucherin	und	jeden	Besucher	auf	Aufenthalt	in	einem	der	in	Ab-
satz	1	aufgeführten	Gebiete	innerhalb	der	letzten	14	Tage	im	Wege	
einer	Nachfrage	vor	Betreten	des	Gebäudes	zu	prüfen.	Sie	führen	
eine	 Liste	 aller	 Besucherinnen	 und	 Besucher	 mit	 Namen,	 An-
schrift	und	Telefonnummer	zur	Nachvollziehung	von	möglichen	
Infektionsketten.

§ 5a 
Sitzungen kommunaler Vertretungen,  
Verschiebung von Kommunalwahlen

(1)	Sitzungen	kommunaler	Vertretungen	sind	auf	das	absolut	not-
wendige,	unaufschiebbare	Maß	zu	beschränken.	Die	gestiegenen	
hygienischen	Anforderungen	sind	zu	beachten.	Zwischen	den	Per-
sonen	ist	ein	Mindestabstand	von	2	Metern	einzuhalten.

(2)	Alle	kommunalen	Wahlen,	für	die	durch	die	kommunale	Ver-
tretung	bereits	ein	Termin	bis	einschließlich	3.	Mai	2020	festge-
legt	wurde,	sind	nach	§	44	Absatz	2	Satz	2	Landes-	und	Kommu-
nalwahlgesetz	wegen	höherer	Gewalt	(hier:	aus	Gründen	des	In-
fektionsschutzes)	zu	verschieben.	In	allen	Kommunen,	in	denen	
eine	Wahl	erforderlich	wird,	aber	der	Wahltermin	noch	nicht	fest-
gelegt	wurde,	ist	diese	Festlegung	auf	die	Zeit	nach	dem	20.	April	
2020	zu	verschieben.

§ 6 
Verbot von Veranstaltungen,  

Ansammlungen und Versammlungen aller Art

(1)	 Öffentliche	 und	 nichtöffentliche	Veranstaltungen,	Ansamm-
lungen	und	Versammlungen	sind	untersagt,	soweit	die	folgenden	
Absätze	nichts	anderes	bestimmen.	Dies	gilt	auch	für	Zusammen-
künfte	in	Vereinen	und	sonstigen	Sport-	und	Freizeiteinrichtungen	
sowie	 die	 Wahrnehmung	 von	 Angeboten	 in	 Volkshochschulen,	
Musikschulen	und	sonstigen	öffentlichen	und	privaten	Bildungs-
einrichtungen	im	außerschulischen	Bereich	sowie	für	Zusammen-
künfte	jedweder	Glaubensgemeinschaften	in	Kirchen,	Moscheen,	
Synagogen,	Kapellen	und	anderswo.	Zusammenkünfte,	wie	Grup-
pen	feiernder	Menschen	auf	öffentlichen	Plätzen,	in	Wohnungen	
sowie	 in	privaten	Einrichtungen,	sind	unzulässig;	dies	gilt	nicht	
für	Familienbesuche	nach	§	4	Absatz	5	und	§	4a	Absatz	2	Buch-
stabe	c.

(2)	Das	Verbot	in	Absatz	1	gilt	nicht	für	Veranstaltungen,	die	der	
Aufrechterhaltung	der	öffentlichen	Sicherheit	und	Ordnung	oder	
der	Daseinsfür-	und	-vorsorge	zu	dienen	bestimmt	sind.

(3)	Bei	Veranstaltungen	im	Sinne	des	Absatzes	2	hat	der	Veranstalter	
oder	die	Veranstalterin	die	anwesenden	Personen	in	einer	Anwesen-
heitsliste	zu	erfassen,	die	mindestens	die	folgenden	Angaben	enthal-
ten	muss:	Vor-	und	Familienname,	vollständige	Anschrift	und	Tele-
fonnummer.	 Die	Anwesenheitsliste	 ist	 vom	Veranstalter	 oder	 der	
Veranstalterin	für	die	Dauer	von	vier	Wochen	nach	Ende	der	Veran-
staltung	 aufzubewahren	 und	 der	 zuständigen	 Gesundheitsbehörde	
im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Infektionsschutzausführungsgesetz	Meck-
lenburg-Vorpommern	auf	Verlangen	vollständig	herauszugeben.

(4)	Für	Versammlungen	unter	freiem	Himmel	kann	auf	Antrag	ei-
ne	Ausnahmegenehmigung	der	Versammlungsbehörde	nach	Her-
stellung	des	Einvernehmens	mit	der	zuständigen	Gesundheitsbe-
hörde	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Infektionsschutzausführungsge-
setz	Mecklenburg-Vorpommern	erteilt	werden.

(5)	Die	Nutzung	des	Öffentlichen	Personenverkehrs	gilt	nicht	als	
Ansammlung	im	Sinne	des	Absatzes	1.

(6)	Das	Selbstorganisationsrecht	des	Landtags	und	der	kommuna-
len	Vertretungskörperschaften	und	sonstiger	Körperschaften,	Stif-
tungen	und	Anstalten	des	öffentlichen	Rechts	sowie	die	Tätigkeit	
der	Gerichte	bleiben	unberührt.

(7)	Unaufschiebbare	Zusammenkünfte,	wie	Trauungen	und	Bei-
setzungen,	 sind	 im	 engsten	 Familienkreis	 unter	 Beachtung	 der	
gestiegenen	Hygieneanforderungen	und	Einhaltung	des	Mindest-
abstandes	von	2	Metern	zulässig.

§ 6a 
Zuständigkeiten

Neben	den	nach	§	2	Absatz	2	Nummer	8b	Infektionsschutzausfüh-
rungsgesetz	 Mecklenburg-Vorpommern	 zuständigen	 Behörden	
sind	für	die	Durchführung	dieser	Verordnung	auch	die	örtlichen	
Ordnungsbehörden	nach	§	3	Absatz	1	Nummer	3	Gesetz	über	die	
öffentliche	Sicherheit	und	Ordnung		M-V	zuständig.

§ 7 
Strafvorschriften, Ordnungswidrigkeiten

(1)	Auf	die	Strafvorschrift	des	§	75	Absatz	1	Nummer	1	Infektions-
schutzgesetz	wird	hingewiesen.

(2)	Verstöße	gegen	§	1	Absatz	1,	Absatz	2,	Absatz	4,	Absatz	5,	Ab-
satz	7;	§	1a	Absatz	1	Satz	2,	Absatz	2;	§	2	Absatz	1,	Absatz	2,	Ab-
satz	4;	§	3	Satz	1,	Satz	2;	§	4	Absatz	1,	Absatz	7,	Absatz	8;	§	5	Ab-
satz	1,	Absatz	2	S.	1,	Satz	2;		§	5a	Absatz	1;	§	6	Absatz	1	und	Ab-
satz	3	werden	als	Ordnungswidrigkeiten	mit	einer	Geldbuße	von	150	
bis	25	000	Euro	verfolgt	(§	73	Absatz	1a	Nummer	24	und	Absatz	2	
des	Infektionsschutzgesetzes).	Gleiches	gilt	für	Zuwiderhandlungen	
gegen	vollziehbare	Anordnungen	aufgrund	dieser	Verordnung.	Die	
Zuständigkeit	für	die	Ahndung	der	Ordnungswidrigkeiten	wird	ge-
mäß	§	36	Absatz	2	des	Gesetzes	über	Ordnungswidrigkeiten	auf	die	
nach	§	2	Absatz	2	Nummer	8b	Infektionsschutzausführungsgesetz	
Mecklenburg-Vorpommern	zuständigen	Behörden	übertragen.
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1)	Diese	Verordnung	tritt	am	Tage	ihrer	Verkündung	in	Kraft	und	
mit	Ablauf	des	19.	April	2020	außer	Kraft.

(2)	Die	Verordnung	der	Landesregierung	über	Maßnahmen	zur	Be-
kämpfung	der	Ausbreitung	des	neuartigen	Coronavirus	SARS-CoV-2	
in	 Mecklenburg-Vorpommern	 (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverord-
nung	–	SARS-CoV-2-BekämpfV)	vom	17.	März	2020,	die	zuletzt	
durch	Verordnung	vom	23.	März	2020	(GVOBl.	M-V	S.	90)	geändert	
wurde,	wird	aufgehoben.

Schwerin,	den	3.	April	2020

 Die Ministerpräsidentin Der Minister für Inneres und Europa 
 Manuela Schwesig Lorenz Caffier

 Der Minister für Wirtschaft, Die Ministerin für Soziales, 
 Arbeit und Gesundheit Integration und Gleichstellung 
 Harry Glawe Stefanie Drese

 Die Ministerin für Bildung, Die Justizministerin 
 Wissenschaft und Kultur Katy Hoffmeister 
 Bettina Martin
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